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Gemeinde Meckesheim  
 
- Bürgermeisteramt - 
 
RHEIN-NECKAR-KREIS 
 
 
 
 

 

N U T Z U N G S O R D N U N G  
für die Gemeindebücherei Meckesheim 

 
der Gemeinde Meckesheim 

vom 15.02.2023 
 
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsneutrale Differenzie-
rung verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im 
Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform be-
inhaltet keine Wertung. 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) und der §§ 2, 11 
und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Meckesheim in der Sitzung am 15.02.2023 folgende Satzung (Nutzungsordnung) 
beschlossen: 
 
 
§ 1 Nutzung 
 
Die Gemeindebücherei wird von der Gemeinde Meckesheim unterhalten und steht allen Ein-
wohnern sowie auswärtigen Nutzern zur Verfügung. 

 
 

§ 2 Anmeldung, Leserausweis 
 

1. Die Anmeldung erfolgt persönlich nach Vorlage eines gültigen Personalausweises oder 
einer Meldebescheinigung. Die Anmeldung von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jah-
ren erfolgt durch eine personensorgebevollmächtigte Person. 

2. Bei der Anmeldung erhält jeder Benutzer ab 6 Jahren einen Leserausweis. Mit seiner 
Unterschrift erkennt der Benutzer die Nutzungs- und Gebührenordnung der Gemein-
debücherei an. Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen eigenen Ausweis, sondern wer-
den unter der Hauptkarte der erziehungsberechtigten Person mitgeführt. Der Leseraus-
weis ist jedem Besuch der Gemeindebücherei mitzuführen. Der Leserausweis bleibt Ei-
gentum der Gemeindebücherei Meckesheim. 

3. Adress- und Namensänderungen sowie der Verlust des Leserausweises sind der Ge-
meindebücherei unverzüglich mitzuteilen. Der Inhaber des Ausweises haftet für alle 
Schäden, die im Zusammenhang mit dem Verlust des Leserausweises entstehen, bis zu 



dem Zeitpunkt, an dem der Verlust des Ausweises gemeldet wurde. Bei Verlust wird 
gegen Gebühr ein Ersatz für den Leserausweis ausgestellt. 

4. Lehrer und Erzieher an Schulen und Kindertageseinrichtungen erhalten einen kosten-
losen Bibliotheksausweis für die Ausleihe im Rahmen ihrer medienpädagogischen Tä-
tigkeit. Der Bibliotheksausweis ist personengebunden und wird auf Antrag und nach 
Vorlage einer Bestätigung des Arbeitgebers über die ausgeübte Tätigkeit ausgestellt. 

5. Der Bibliotheksausweis ist nicht übertragbar. 
 
 
§ 3 Ausleihe 
 

1. Alle Medien, sofern nicht anders angegeben, können bis zu 4 Wochen entliehen wer-
den. Die Leihfrist kann auf Antrag verlängert werden, sofern das Medium nicht ander-
weitig vorbestellt ist. Die Medien dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

2. Die 4-wöchige Leihfrist kann bis zu 2 Mal verlängert werden, so dass die maximale Leih-
frist 12 Wochen beträgt. Eine Verlängerung kann über den WebOPAC, per Anruf oder 
per E-Mail erfolgen. Nach erfolgter Mahnung können die Medien nicht mehr verlängert 
werden. 

3. Grundsätzlich können nicht mehr als 3 Bände einer Reihe / eines Schriftstellers gleich-
zeitig entliehen werden. 

4. Die Leihfrist für Tonieboxen und einzelne Tonies beträgt 2 Wochen. Eine Verlängerung 
ist nicht möglich. 

5. Die entliehenen Medien sind sorgfältig zu behandeln. Es ist untersagt, Bücher mit An-
merkungen, Unterstreichungen oder Malereien zu versehen. Für verunreinigte, beschä-
digte oder verlorene Medien hat derjenige Ersatz zu leisten, auf dessen Bibliotheksaus-
weis die Medien entliehen wurden.  

 
 
§ 4 Gebühren 
 

1. Bei einer Überschreitung der Leihfrist um 14 Tage entstehen Mahn-/Säumnisgebühren. 
Diese sind auch dann fällig, wenn der Nutzer keine schriftliche Mahnung erhalten hat. 
Die Mahn-/Säumnisgebühr beträgt: 

 
1. Mahnung (14 Tage nach Ablauf der Leihfrist)  1,-- EUR je Medium,  
2. Mahnung (18 Tage nach Ausstellung der 1. Mahnung) 2,-- EUR je Medium,  
3. Mahnung (21 Tage nach Ausstellung der 2. Mahnung) 3,-- EUR je Medium. 

      
Danach erfolgen der Einzug der Medien bzw. der Wiederbeschaffungskosten.  

2. Sonstige Gebühren: 
 
Ausleihe einer Toniebox   3,-- EUR  
Ausstellung eines Ersatzausweises 3,-- EUR 
Ersatz einer defekten CD-Hülle 0,50 EUR 

 
 
 
 



§ 5 Aufenthalt in der Bibliothek 
 

1. Für den Aufenthalt und die Nutzung, insbesondere die Ausleihe, gelten diese Nutzungs-
ordnung und die Weisungen des Bibliothekspersonals. Mit dem Betreten der Gemein-
debücherei erkennt der Besucher die jeweils gültige Benutzungsordnung an. Bei Ver-
stößen können ein Hausverbot sowie ein begrenzter oder dauernder Ausschluss von der 
Nutzung der Gemeindebücherei verfügt werden. 

2. Bei Verdacht auf Verstöße gegen geltende Gesetze erfolgen sofortiges Hausverbot und 
Strafanzeige. 

3. Für abgelegte Gegenstände, Garderobe und Wertsachen wird keine Haftung übernom-
men. 

4. Tiere haben keinen Zutritt zu den Bibliotheksräumen, ausgenommen sind Blinden-
hunde. 

 
 
§ 6 Urheberrecht 
 
Die Nutzer verpflichten sich, die urheberrechtlichen Vorschriften zu beachten. Das Urheber-
recht ist insbesondere auch bei der Internetnutzung und der Multimedianutzung, z. B. beim 
Kopieren und Herunterladen von Beiträgen im Internet, zu beachten. 
 
 
§ 7 Internet-, WLAN- und Multimedianutzung 
 

1. Für die Nutzung der Computer und anderer technischer Geräte können Nutzungszeiten 
bestimmt werden. 

2. Der Nutzer verpflichtet sich zur Internet-/WLAN- und Multimedia-Nutzung in gesetzli-
cher Weise. Das Surfen auf Internetseiten mit menschenfeindlichem, rassistischem, ge-
walt-verherrlichendem, rechts- bzw. linksradikalem oder pornographischem Inhalt ist 
untersagt. Verstöße führen zur Anzeige und zum Ausschluss von der Nutzung der Ge-
meindebücherei. 

3. Andere als die von der Gemeindebücherei vorgegebene Software darf nicht eingesetzt 
werden. An System- und Netzwerkkonfigurationen dürfen keine Änderungen vorge-
nommen werden. 

 
 
§ 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Nutzungsordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Nutzungsordnung vom 24.10.2016 außer Kraft. 
 
 
Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder Formvorschriften nach § 4 Abs. 4 der Ge-
meindeordnung 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 



schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
74909 Meckesheim, 15.02.2023 
 
Der Bürgermeister: 
 
B r a n d t 

 

 

 

 


